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Hausanschrift: Rathausplatz 2, 77791 Berghaupten Sprechzeiten der  
im Internet: www.berghaupten.de Gemeindeverwaltung 
E-Mail: gemeinde@berghaupten.de im Rathaus:  
 Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
Bankverbindungen: Nachmittags: 
Sparkasse Kinzigtal 
IBAN: DE 44 6645 1346 0000 0105 54, SWIFT-BIC: SOLADES1GEB 

Mo. von 14.00 - 16.00 Uhr  
Mi. von 16.00 - 18.00 Uhr 

Volksbank Lahr eG  
IBAN: DE 41 6829 0000 0038 0037 04, SWIFT-BIC: GENODE61LAH 

oder nach Vereinbarung 

 

  

Presse und  
Bürger/innen 

Im Schrift-
verkehr bitte

stets angeben
 

 
 

4

Sachbearbeiter: 
Durchwahl: 
E-Mail:             philipp.clever 

 
Telefon Zentrale:  
Telefax: 
 
Datum: 
Aktenzeichen: 
Ihre Nachricht vom: 
Ihr Zeichen: 

Philipp Clever 
07803 / 96 77-20 
@berghaupten.de 
 
07803 / 96 77-0 
07803 / 96 77-10 
 
11.06.2021 
022.3 
 

_ 

 
Einladung zur Gemeinderatssitzung  
 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats werden zu einer öffentlichen Sitzung eingeladen auf 
 

Montag, den 21. Juni 2021,  
um 18.30 Uhr in der Schlosswaldhalle, Stiegelmattstr. 4 

 
Zur Beratung kommen folgende Punkte:  
 
 
1. Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten  

(Dauer: 15 Minuten, max. 2 Themen à 2 Minuten pro Person) 

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 

3. Bericht über die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 

4. Digitalisierung der Verwaltungs- und Gremienarbeit 
Hier: Einführung eines elektronischen Sitzungsmanagementsystems für Verwaltung und 
Gemeinderat 

5. Stellungnahme zu Bauanträgen: 
a) Neubau eines Schweinestalls und Dunglege, Sommerweg 1 
b) Neubau eines Carports und Errichtung von zwei Balkonen, Friedenstraße 4 
c) Ausbau des Kellers zur Einliegerwohnung sowie Neubau eines Carports und eines 

Fahrrad- und Geräteraumes, Dorfbergstraße 10 
 
6. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am vorderen Dorfberg“ 

 
7. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am Kuhläger“ 

 



- 2 - 

 

8. Neubaugebiet „Am Bettacker III“ 
Hier: Beschlussfassung über Energieversorgung 

 
9. Mitteilungen der Verwaltung 
 
 
Bitte unbedingt beachten: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie findet die Sitzung 
erneut in der Schlosswaldhalle statt, um sämtliche Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnah-
men wie z.B. das Abstandsgebot erfüllen zu können. Alle Teilnehmer inkl. Mitglieder des Ge-
meinderats, Beschäftigte der Verwaltung, Gastredner, Zuhörer etc. sind dazu verpflichtet, wäh-
rend des gesamten Aufenthalts in der Halle eine FFP2-Maske oder vergleichbar zu tragen, 
die bei Bedarf im Einzelfall vom Veranstalter in begrenzter Anzahl gestellt wird.  
Achtung: Medizinische Masken (OP) oder Alltagsmasken aus Stoff sind nicht ausreichend!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
    (Clever) 
Bürgermeister 
 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
065.07 / Herr Hertle 

 

Bericht über die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Polizeiposten Gengenbach hat die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 
über die Vorkommnisse in Berghaupten erstellt.  
 
Polizeihauptkommissar Michael Lederer wird die Ergebnisse in der Sitzung ausführlich 
vorstellen und erläutern.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird Kenntnis genommen.  
 

 





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
022.4 / Herr Hertle 

 

Digitalisierung der Verwaltungs- und Gremienarbeit 
Hier: Einführung eines elektronischen Sitzungsmanagementsystems für Ver-
waltung und Gemeinderat 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 Gelder für die 
Digitalisierung der Verwaltungs- und Gremienarbeit bereitgestellt. Die Verwaltung hat 
sich daraufhin konkret zu dem Thema „elektronisches Sitzungsmanagement“ infor-
miert. Mit einem sog. Sitzungsmanagement- bzw. Ratsinfosystem soll in erster Linie 
die Gremienarbeit für die Mitglieder des Gemeinderats und die Verwaltung verbessert, 
erleichtert und vereinfacht werden. Außerdem soll der zeit- und kostenintensive Druck 
der Gemeinderatsunterlagen damit entfallen. Verwaltung und Gemeinderat werden 
dazu mit Tabletts ausgestattet.  
 
Im Hinblick auf die Auswahl des Systems hat die Verwaltung eine Umfrage unter den 
umliegenden Kommunen durchgeführt: von 24 Kommunen haben 5 kein Sitzungsma-
nagementsystem (SMS), 11 benutzen SD-net von Sternberg, 4 Session von 
Komm.ONE und 4 Regisafe. Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage weiterer 
Empfehlungen hat sich die Verwaltung die beiden Systeme SD-net und Session vor-
stellen lassen. Dabei hat SD-net in vielerlei Hinsicht besser performt und bietet außer-
dem das bessere Preis-Leistungsverhältnis (siehe den Kostenvergleich im Anhang). 
SD-net ist z.B. in Biberach, Friesenheim, Kappelrodeck, Kippenheim, Lauf, Mahlberg, 
Neuried, Nordrach, Sasbach, Schwanau und Steinach erfolgreich im Einsatz, die 
Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen im Vergleich zu den Konkurrenzpro-
dukten durchweg positiv.  
 
Eine kurze Beschreibung und das Angebot sind den Sitzungsunterlagen ebenfalls an-
geschlossen. Weitere Infos zum System siehe www.sitzungsdienst.net. Eine detail-
lierte Produktbeschreibung kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.  
 
Nächste Schritte sind die Beschaffung der Hardware, Änderung der Hauptsatzung und 
Einführung des Systems im Laufe des Jahres.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Fa. Sternberg erhält den Auftrag zur Implementierung des Sitzungsmanage-
mentsystems SD-net auf der Grundlage des Angebots vom 16.04.2021.  
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 



 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 



Kostenvergleich Sitzungsmanagementsysteme (Stand: 07.06.2021)

Sternberg SOMACOS

einmalige Lizenzkosten 2.620,00 €

einmalige Kosten Installation 2.160,00 € 7.033,30 €

Schulungen Vw 2.804,00 € 928,20 €

Schulung GR 862,00 € 916,30 €

Summe einmalige Kosten (netto) 8.446,00 € 8.877,80 €

Summe einmalige Kosten (inkl. MwSt.) 10.050,74 € 10.564,58 €

jährl. lfd. Leistungen (Nutzungspakete) 3.270,12 €

jährliche Kosten Wartung, Pflege, Hotline 778,80 €

Summe jährliche Kosten (netto) 778,80 € 3.270,12 €

Summe jährliche Kosten (inkl. MwSt.) 926,77 € 3.891,44 €

langfristige Gesamtkosten (einmalig u. lfd): 

Gesamtkosten bei 5 Jahren (brutto) 14.684,60 € 30.021,80 €

Gesamtkosten bei 10 Jahren (brutto) 19.318,46 € 49.479,01 €

Gesamtkosten bei 15 Jahren (brutto) 23.952,32 € 68.936,22 €





Datum: 16.04.2021
Gültig bis: 30.07.2021

Mitarbeiter: Jan-Christopher Reuscher
Telefon: +49 (521) 97700-22
Telefax: +49 (521) 97700-622
E-Mail: jr@sternberg24.de

Angebot A210262

Gemeinde Berghaupten
Rathausplatz 2
77791 Berghaupten

STERNBERG Software GmbH & Co. KG · Kerkmannstraße 1 · 33729 Bielefeld

Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis
1 1 Liz. Premiumpaket 1.750,00 € 1.750,00 €

- Sitzungsdienst
- Abrechnung
- Ratsinfosystem
- SitzungsApp RICH (inkl. 5 Lizenzen á 95,-€ )

2 6 Liz. iRICH / RICH-Client 95,00 € 570,00 €
Überlassungslizenzen 
Erweiterung zur offenen Lizenz

3 1 Liz. Adressverwaltung 300,00 € 300,00 €
optional Überlassungslizenz

4 einmalige Lizenzkosten 2.320,00 €
5 12 Mon. Premiumpaket / Pflege- und Wartungskosten 35,00 € 420,00 €
6 12 Mon. iRICH / RICH-Client / Pflege- und Wartungskosten 11,40 € 136,80 €

(Januar - Dezember)
7 12 Mon. Adressverwaltung / Pflege- und Wartungskosten 6,00 € 72,00 €

optional (Januar - Dezember)
8 12 Mon. Webhosting - Servermiete 12,50 € 150,00 €

optional (Januar - Dezember)
- unbegrenzter Speicher für RIM
- beinhaltet: 1. Mandant
- inkl. Updateservice und permanente Überwachung
der Verfügbarkeit / Datenaktualisierung

9 jährliche Kosten für Pflege und Wartung inkl. Hotline 556,80 €
10 2,00 Tag(e) Anwenderunterstützung remote 1.080,00 € 2.160,00 €

- Installation, Einrichtung, Einweisung
11 2,00 Tag(e) Anwenderunterstützung vor Ort 1.080,00 € 2.160,00 €

Installation, Einrichtung, Ablaufsteuerung, Schulungen
1 Tag Verfahrensbetreuerschulung
1 Tag Vorlagen, Einladung, Niederschriftsschulung, Abrechnung
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STERNBERG
Software GmbH & Co. KG
Kerkmannstr. 1
33729 Bielefeld

Tel.:    +49 (0)521 97700-0
Fax:    +49 (0)521 97700-99
info@sternberg24.de
www.sitzungsdienst.net

Eingetragen beim 
Amtsgericht Bielefeld, HRA 16326
Geschäftsführer: Ralf Sternberg
USt-IdNr. DE301289195

Reinhard Holle, Jan-Christopher Reuscher, Ralf Sternberg 
als vertretungsberechtigte Geschäftführer der 
STERNBERG Komplementär GmbH
Amtsgericht Bielefeld, HRB 41858

Bankverbindung
Sparkasse Bielefeld
IBAN DE19 4805 0161 0020 1473 28
BIC SPBIDE3BXXX



Pos Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis
12 368 km Fahrtkosten 1,75 € 644,00 €

- pro Anfahrt, zzgl. Übernachtung, Spesen und Nebenkosten
(einfache Fahr 92km *2 = 184km)
Zwei Fahrten = 368 km

13 1 pausch. iRICH & anRICH Schulung vor Ort 540,00 € 540,00 €
optional - Schulung Grundlagen Tablets und der iRICH- und anRICH-Apps

14 184 km Fahrtkosten für die RICH Schulung 1,75 € 322,00 €
optional - pro Anfahrt, zzgl. Übernachtung, Spesen und Nebenkosten

(einfache Fahr 92km *2 = 184km)
15 sonstige einmalige Dienstleistungskosten inkl. Reisekosten 4.964,00 €

Gesamt Netto 7.840,80 €

zzgl. 19,00 % USt. 1.489,75 €

Gesamtbetrag: 9.330,55 €
Dienstleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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STERNBERG
Software GmbH & Co. KG
Kerkmannstr. 1
33729 Bielefeld

Tel.:    +49 (0)521 97700-0
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03:2020

Beratung vereinbaren: 0521 97700-0

Genau so etwas brauchen wir!

Mit unseren RICH Apps können Sie Ihre 

Sitzungen und Gremien digital und flexibel 
organisieren und durchführen. 

Push-Benachrichtigungen, Dokumenten-

Markierungen und Daten-Verschlüsselung 

vereinfachen Ihre Prozesse und 

sparen gleichzeitig Ressourcen. 

STERNBERG bietet Ihnen 

dabei umfangreichen Service.

HEUTE

Die Apps für papierlose 

Sitzungs- und Gremienarbeit

RICH

100%



100%



Schaffen Sie sich Freiräume  
mit der digitalen Sitzungs- und 
Gremienarbeit von STERNBERG

Mehr als 24.000 Anwender vertrauen bereits auf 

unser plattformübergreifendes Sitzungsmanagement 

für iOS, Android und Windows.

Ob unterwegs oder im Büro – über unsere RICH Apps 

mit intuitiv bedienbarer Oberfläche haben Sie zu jeder 

Zeit und an jedem Ort Zugriff auf Ihre Dokumente. 

Auch wenn Sie nicht online sind, haben Sie 100 % 

Funktionalität.

Unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsanfor-

derungen schaffen wir zeitgemäße Transparenz für 

Entscheidungsträger. Ob im kommunalen oder im 

privatwirtschaftlichen Bereich – wir organisieren Ihre 

Sitzungsarbeit.

Für Entscheidungsträger 
aller Branchen:

  Kreise, Städte und Gemeinden 
  Verbände

  Unternehmen

  Versicherungen

  Verkehrs- & Versorgungsbetriebe

  Hochschulen

  Kirchliche Einrichtungen

  Medizinische Einrichtungen

  Kreditinstitute

  Fraktionen

100%



Stets aktuell informiert und
immer auf dem neuesten Stand

Sie erwarten neue Unterlagen zu einer Sitzung?  

In der Menüanzeige auf dem Startbildschirm und per 

E-Mail werden Sie über neue Dokumente informiert – 

komfortabel und übersichtlich.  

Ihr App-Symbol zeigt Ihnen darüber hinaus die Anzahl 

der neuen Dateien und News per Push-Nachricht.  

Sie möchten die Inhalte direkt öffnen, 

teilen, zuordnen oder filtern? 

Kein Problem! 

Mit nur einem Klick behalten 
Sie den Überblick.

100%



100%



Terminkalender, Tages-
ordnungen und Tischvorlagen

Ihr persönlicher Sitzungskalender ist ein wichtiges 

Planungsinstrument. Ob Anträge, Sitzungstermine 

oder Tagesordnungspunkte – mit den RICH Apps 

erhalten Sie automatisch alle relevanten Inhalte.

Mit nur einem Fingerstreich gelangen Sie von der 

Terminübersicht direkt in eine konkrete Tagesord-

nung. Auch Handouts, Thesenpapiere und selbst 

Tischvorlagen können schnell und unkompliziert 

ausgewählt werden. 

Auch kurz vor der Sitzung können noch Vorlagen

verteilt werden, ob als Nachtrag oder Tischvorlage, 

ganz so wie Ihre Satzung es vorsieht.

Optimal vorbereitet 
und Zeit gespart.

100%



Vorgänge und Beschlüsse

Im Vorgang eines Tagesordnungspunktes sehen Sie 

auf einen Blick alle zugeordneten Dokumente, u. a. 

Haupt- und Ergänzungsvorlagen sowie korrespon-

dierende Vorgänge.

Für eine optimale und fundierte Entscheidungs-

findung ist es oft notwendig, die Vorberatungen 

nachzuvollziehen. In der Beratungsfolge finden Sie 

daher die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse 

vorheriger Sitzungen. 

Jederzeit schnell, aktuell 
und umfassend informiert.

Arbeiten im Splitscreen. 



100%



Markieren und notieren

Sie sind es gewohnt, Ihre Dokumente mit Randnotizen 

zu versehen und mit anderen Anwendern zu teilen?  

Persönliche Anmerkungen sind Ihnen wichtig? Unsere 

RICH Apps stehen dem Papierformat in nichts nach. 

Sie können innerhalb des Textes nach Belieben unter-

streichen, ergänzen oder freihändig zeichnen. 

Durch das übersichtliche Inhaltsverzeichnis und eine 

intelligente Navigation behalten Sie auch bei umfang-

reicheren Texten den Überblick.

Intuitiv und komfortabel.

Der digitale Gang ins Archiv

Endlose Aktenstapel gehören der Vergangenheit an.  

Eine moderne Organisation verdient ein Archiv, dass 

auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist.  

Recherchieren Sie in allen Dokumenten, einschließlich 

Ihrer persönlichen Notizen und nutzen Sie eine Viel-

zahl von Selektionsmöglichkeiten – auch offline.  

Die Suchergebnisse werden in einer Trefferliste farb-

lich hervorgehoben und sind so schnell und bequem 

einsehbar.

Finden statt suchen.

100%



100%100%



Akte & digitale Fraktionsarbeit – 
Sitzungserstellung online

Als Anwender unserer RICH Apps erhalten Sie die 

Möglichkeit, Unterlagen digital durch Ihre persönlichen 

Dokumente zu ergänzen. Ob vollständige Sitzung 

oder einzelner Tagesordnungspunkt – in nur wenigen 

Schritten organisieren Sie alle relevanten Daten. 

Sie können im Rahmen der Fraktionsarbeit eigene 

Tagesordnungen online erstellen und Dokumente den 

selbst definierten Tagesordnungspunkten zuordnen.

Papierlos.

100%



WorkflowPlus – 
einfach und schnell

Mit nur einem Fingertipp haben Sie alle offenen Auf-

gaben im Blick. Geben Sie Vorlagen im Rahmen der 

Mitzeichnung frei, treffen Sie Ihre Entscheidungen bei 

Umlaufbeschlüssen und genehmigen Sie Protokolle 

ohne viel Aufwand.   

Sollten Sie etwa keine Zeit zur persönlichen Absprache 

finden, können Sie im Rahmen einer virtuellen Sitzung 

Ihre Prozesse weiter voranbringen.

 

Komplett digital mitzeichnen, 
beschließen und genehmigen.

100%



News und Downloads

Sie möchten über Terminänderungen, neue Sitzungs-

orte oder Informationen für einzelne Gremien, zu Aus-

schüssen oder Expertengruppen auf dem Laufenden 

bleiben? Über den News-Bereich haben Sie Zugang 

zu allen Dokumenten, die keiner einzelnen Sitzung 

zugeordnet werden können. 

Die Bereiche News & Downloads sind über Volltext- 

recherche durchsuchbar. Auch hier werden Sie per 

Push-Nachricht/E-Mail über Änderungen informiert.

Überblick behalten.

100%



Formularmanager für Abfragen, 
Anfragen und Anträge

Der Formularmanager bietet den Gremienmitgliedern 

die Möglichkeit, in den RICH Apps erhaltene Formulare 

auszufüllen, zu speichern und zu versenden. 

Im Grundmodul können flexibel Vorlagen- & Antrags-

formulare angelegt, gestaltet und verschickt werden. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind unter anderem das 

Managen von Stammdatenbögen (KorrBGes), Events, 

Anwesenheiten oder Reisekostenabrechnungen von 

vordefinierten Benutzergruppen. 

Formulare erstellen, 
versenden, koordinieren.

100%



Was den Unterschied ausmacht 
 

Mit dem Erwerb einer App-Lizenz kann der Benutzer 

seine Endgeräte in jeder Situation selbst wählen. 

  Arbeitsplatz: Nutzen Sie die Windows-App 

 um sich auf die Sitzung vorzubereiten.

  Sitzungssaal: Nutzen Sie unsere iPad- oder 

 Android-App. Ihre Anmerkungen werden selbst-

 verständlich mit allen Endgeräten synchronisiert.

  Unterwegs: Nutzen Sie unsere Smartphone-App

 auch hier mit allen Dokumenten. Notizen können

 spontan hinzugefügt bzw. geändert werden.

  Endgerät kaputt? Melden Sie sich mit Ihren

 Logindaten am neuen Gerät an. All Ihre Doku-

 mente und Anmerkungen sind sofort wieder da. 

Durch die automatische Synchronisation, auch inner-

halb Ihrer Sitzung, ist es egal, auf welchem Endgerät Sie 

Ihre Notizen verfassen. Sie können Notizen im Teildoku- 

ment der Vorlage schreiben und finden diese selbstver-

ständlich auch in der Sitzungsmappe. 

Oder vice versa. 

Alle Daten 
stets aktuell

100%



RICH-Funktionen auf einen Blick

Sie starten die RICH-Anwendung für mobile Gremien-

arbeit und alle Daten und Dokumente werden auto-

matisch mit Ihrem mobilen Endgerät abgeglichen. Falls 

keine Datenverbindung über das Internet aufgebaut 

werden kann, arbeiten Sie mit den Daten, die auf dem 

Gerät bereits gespeichert sind.

Weitere Funktionen, die wir 

noch nicht vorgestellt haben:

  Automatische Anmeldung über Fingerabdruck

 oder Gesichtserkennung (systemabhängig) 

  Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

  Mandantenfähigkeit 

  Datensicherheit durch Verschlüsselungen 

 auf allen Übertragungswegen

  Darstellung eines personalisierten Wasser-

 zeichens auf nicht öffentlichen Dokumenten

  Separate Übersicht aller neuen Dokumente,

 gruppiert nach Einladung/Vorlage/Protokoll

  Dokumentendarstellung auch in Miniaturansicht

  Volltextrecherche mit verschiedenen 

 Filtermöglichkeiten, auch in den Notizen 

  Notizen & Markierungen mit Inhaltsverzeichnis 

  Teilen von Notizen  

  Integration PDF-eigener Lesezeichen

  Status der Beschlusskontrolle durch Ampel-

 kennzeichnung

100%



Plattformübergreifend und 
flexibel arbeiten mit den 
RICH Apps von STERNBERG

 die SitzungsApps 
im Überblick RICH

winRICH
  Windows 

  PC & Laptop 

  Smartphone 

  Tablet

anRICH
  Android-Smartphone 

  Android-Tablet

  auch als BürgerApp

iRICH
  für iOS

  für iPhone

  für iPad Air/mini

  auch als BürgerApp
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Die BürgerApp informiert interessierte 

Bürger digital und transparent über 

Sitzungen und Beschlüsse.

100%



Telefon: +49 (0)521 97700-0

E-Mail: info@sternberg24.de

Internet: www.sitzungsdienst.net

sitzungsdienst.netirich.de/videoirich.de/buergerapp

100%



0521 97700-0

WWW.SITZUNGSDIENST.NET



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
21. Juni  2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5a 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Sommer-
weg 1 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Neubau eines Schweinestalls und Dunglege, Sommerweg 1 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist nach § 35 BauGB zu bewer-
ten. Der Bauherr plante den Neubau eines Schweinestalls für 240 Tiere und einer 
Dunglege. Laut Stellungnahme vom Amt für Landwirtschaft dient dieses Bauvorhaben 
dem vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb und die Privilegierung ist gegeben. 
Vom Landratsamt, Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht liegt 
die Stellungnahme vor, dass keine erheblichen Geruchsimmissionen zu erwarten sind. 
Die Werte wurden vom Amt für Landwirtschaft berechnet. Die Stellungnahmen sind 
den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 
Die Stellungnahme vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz steht noch aus, 
da die Bauantragsunterlagen nochmal abgeändert wurden. Ursprünglich war ein Gül-
lebehälter geplant und nun soll eine Dunglege errichtet werden. Die darin festgelegten 
Auflagen sollen mit in die Baugenehmigung aufgenommen werden.  
  

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 





















Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5b 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Frieden-
straße 4 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Neubau eines Carports und Errichtung von zwei Balkonen, Friedenstr. 4 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Am vorde-
ren Dorfberg, wobei hier nur noch die Bauflucht und die Anzahl der Vollgeschosse 
Gültigkeit hat. Ansonsten gilt die Umgebungsbebauung nach § 34 BauGB. Die noch 
gültige Bauflucht von 11 m zur Friedenstraße wird durch die geplanten Balkone und 
den Carport nicht eingehalten. Laut Aussage der Unteren Baurechtsbehörde ist dies 
städtebaulich noch vertretbar, da durch die straßenseitige Ausrichtung, die Belange 
des Nachbarschutzes nicht angegriffen werden.     
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung unter Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5c 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Dorfberg-
straße 10 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Ausbau des Kellers zur Einliegerwohnung sowie Neubau eines Carports 
und eines Fahrrad- und Geräteraumes, Dorfbergstraße 10 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schloss-
bünd und die Stiegelmatt“, wonach hier nur noch die Bauflucht zur Straße mit 3 m 
Gültigkeit hat. Ansonsten gilt die Umgebungsbebauung nach § 34 BauGB. Der Bau-
herr beabsichtigt den Ausbau des Kellers zur Einliegerwohnung sowie den Neubau 
eines Carports und eines Fahrrad- und Geräteraumes. Der Bauherr bleibt innerhalb 
der Bauflucht.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung unter Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 „Am vorderen Dorf-
berg“ / Frau Lienhard 

 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am vorderen Dorfberg“ 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung von Dachgauben auf ein Einfamilien-
wohnhaus. Der Bauantrag war bereits Gegenstand in der Gemeinderatssitzung am 19. 
Oktober 2020, TOP 5a. Der Gemeinderat hat einstimmig dem Bauvorhaben zuge-
stimmt. Die Verwaltung war zum Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung der Auffassung, 
dass der Bebauungsplan „Am vorderen Dorfberg“, aufgrund dem damaligen Erlass als 
Polizeiverordnung, keine Gültigkeit mehr hat und hier die Umgebungsbebauung zählt. 
Nach Aussage der Unteren Baurechtsbehörde im Dezember 2020 hat sich aber her-
ausgestellt, dass der Baufluchtenplan und die Anzahl der damals festgelegten Vollge-
schosse immer noch Bestand haben. Lediglich die schriftlichen Festsetzungen richten 
sich nach der Umgebungsbebauung.  
 
Damit der Antragsteller sein Bauvorhaben verwirklichen kann, beantragt er die Erhö-
hung der Anzahl der Vollgeschosse von I auf II für sein Grundstück Flst.-Nr. 774.  
 
Die Kosten zur Änderung des Bebauungsplanes müssen vom Antragsteller getragen 
werden. Das Antragsschreiben sowie die Planunterlagen aus der Sitzung am 19. Ok-
tober 2020 sind den Sitzungsunterlagen angeschlossen. 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes wird zugestimmt. 
 

 
Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich  

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 „Am Kuhläger“ / 
Frau Lienhard 

 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am Kuhläger“ 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2020 wurde der Neubau eines Mehrfa-
milienwohnhauses in der Bellenwaldstraße vorgestellt. Damit der geplante Bau reali-
siert werden kann, ist eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Nach Rück-
sprache mit der Unteren Baurechtsbehörde können keine Befreiungen ausgesprochen 
werden.   
 
Wesentliche Änderungspunkte sind: Anzahl der Stellplätze, Dachform und Verschie-
bung der Baugrenze. 
 
Ein Honorarvoranschlag der Zink Ingenieure liegt den Beratungsunterlagen bei. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes und erteilt dem 
Ingenieurbüro Zink den Auftrag auf Grundlage des vorliegenden Angebotes. 
 

 
Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 8 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 / Herr Clever 

 

Neubaugebiet „Am Bettacker III“ 
Hier: Beschlussfassung über Energieversorgung 

 

Sachverhalt und Begründung:  
 
Auf die Verwaltungsvorlage und das Protokoll der Sitzung vom 18. Mai 2021 wird ver-
wiesen. 
 
Der Gemeinderat hatte sich aufgrund der umfangreichen Informationen, die ihm im 
Rahmen der Vorstellung des Energiekonzeptes dargelegt wurden, Bedenkzeit erbe-
ten. Die im Rat vertretenen Listen wurden per E-Mail am 19. Mai 2021 dazu aufgefor-
dert, bis zum 4. Juni 2021 eine Einschätzung abzugeben. Auf Grundlage der einge-
gangenen Rückmeldungen wird der Vorschlag der Verwaltung heute zur Abstimmung 
gebracht, keine verpflichtende Vorgabe für eine bestimmte Art von Energieversorgung 
zu beschließen. Allerdings wird auch auf ein Anreizsystem verzichtet, was aus Sicht 
der Verwaltung insbesondere deshalb gut vertreten werden kann, da basierend auf 
Erfahrungswerten in anderen Neubaugebieten umliegender Kommunen bereits zwei 
Drittel der Bauherren nicht zuletzt wegen attraktiver Fördermöglichkeiten auf eine 
Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage (PV) setzen. Seit dem 1. April 
2021 werden durch die KfW auch Batteriespeicher gefördert und ab dem 1. Juli 2021 
macht es die KfW sogar zur Förderbedingung, bei Einbau einer Wärmepumpe, diese 
mit einer PV-Anlage zu kombinieren. Daher ist davon auszugehen, dass sich der Anteil 
derjenigen, die sich für erneuerbare Energien entscheiden, auf über 80 Prozent erhö-
hen wird. Weiter ist anzuführen, dass auch die Landesregierung im Koalitionsvertrag 
eine entsprechende Pflicht verankert hat, die voraussichtlich im kommenden Jahr 
schon gesetzlich festgeschrieben wird.  
 
Vor diesem Hintergrund Beschränkungen festzulegen, scheint daher nicht angezeigt. 
 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat beschließt, keine Vorgaben hinsichtlich der Energieversor-
gung des Neubaugebiets „Am Bettacker III“ festzuschreiben. 
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag:  
 
 
 
 
 
 
 

 



Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 

Öffentlich 9 a) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
902 / Herr Vogt 

 

Mitteilung der Verwaltung 
Hier: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Kommunalamt beim Landratsamt Ortenaukreis hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
die Gesetzmäßigkeit unserer Haushaltssatzung für das Jahr 2021 bestätigt. Die vor-
gesehene Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 Euro wurde genehmigt. 
 
Eine Darstellung der Rücklagen war bislang noch nicht möglich, weil der Jahresab-
schluss 2019 erst fertiggestellt werden kann, wenn die Eröffnungsbilanz beschlossen 
ist und die erforderlichen Abschlussbuchungen durchgeführt sind. 
 
Die Haushaltssatzung war in der Zeit vom Dienstag, 25.05.2021, bis einschließlich 
Mittwoch, 02.06.2021, an der Anschlagtafel im Rathausdurchgang öffentlich bekannt 
gemacht und der Haushaltsplan im gleichen Zeitraum im Rathaus – EG, Rechnungs-
amt, öffentlich ausgelegen. 
 
Eine Kopie des Schreibens des Kommunalamts ist den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
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Haushaltssatzung 2021 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

 

der Gemeinderat der Gemeinde Berghaupten hat in seiner öffentlichen Sitzung am 1. Feb-

ruar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Gemäß  

§ 81 Abs. 2 i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO bestätigen wir die Gesetzmäßigkeit des Gemeinde-

ratsbeschlusses. 

 

Gleichzeitig genehmigen wir nach § 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der in der Haus-

haltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen von 350.000 EUR. 

 

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, die veranschlagten negativen or-

dentlichen Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 zum Teil mit einer Entnahme aus der Rück-

lage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre auszugleichen. Die Dar-

stellung der Rücklagen ist allerdings nicht im Haushalt enthalten. Zukünftig ist der voraus-

sichtliche Stand der Rücklagen entsprechend § 23 GemHVO im Haushalt auszuweisen. 

 

Wir bitten, die Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen und den Haushaltsplan öf-

fentlich auszulegen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ulrike Karl 

http://www.ortenaukreis.de/datenschutz




Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 9 b) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
797.33 / Herr Hertle 

 

Mitteilungen der Verwaltung:  
Verbesserung der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet „Röschbünd“ 
Hier: Sachstandsbericht bzgl. Zeitplan von Ausschreibung und Umsetzung 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 01.02.2021 unter TOP 11 c) aus-
führlich über den Sachstand bzgl. der Ausschreibung der vom Land geförderten Maß-
nahme informiert.  
 
Damals war angedacht, die notwendigen Umplanung des Ortsnetzes im Bereich des 
Gewerbegebiets „Röschbünd“ von der Landes- auf die Bundesförderung im Mai zu-
sammen mit Maßnahmen in vier anderen Kommunen ausschreiben. Auf Nachfrage 
hat uns die Breitband-Ortenau (BO) mitgeteilt, dass die Vergabe der Netzplanung erst 
Mitte Oktober stattfindet. Sobald der Netzplaner feststeht, startet die BO mit der Aus-
führungsplanung als Grundlage für die anschließende Ausschreibung der Arbeiten. 
Ausschreibung und Vergabe können damit frühestens im Spätherbst / Winter stattfin-
den.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
 

 





Netztechnik [820]

GF-HVt [2]

GF-NVt [N/A]

Verteilermuffe [N/A]

Spleißmuffe [N/A]

Kreuzmuffe [N/A]

(Einzugs-)Muffe [8]

Hausanschluß [785]

Leerrohre [1942]

RV 4 x 20/15 [29]

RV 12 x 10/6 [1054]

10/6 [754]

DA 50 [24]

RV 14x7/4 [28]

RV 18x7/4 [N/A]

RV 22x7/4+12/8 [11]

RV 24x7/4+14/10 [N/A]

7/4 [41]

DA 100 oder größer [N/A]

andere [1]

Backbone

Backbone

Legende

Bauherr: Breitband

Ortenau GmbH & Co. KG

 Maßtab:

2020-01-17

Bauvorhaben:

Breitbandversorgung

Gewerbegebiet

„Röschbund“ in

Berghaupten

Projekt-Nr.: 2018-420

Marlener Straße 4
77656 Offenburg





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. Juni 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 9 c) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
461.0 / Herr Vogt 

 

Mitteilungen der Verwaltung: 
Hier: Betriebskostenabrechnung 2020 – Kindertagesstätte St. Georg 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Die kath. Verrechnungsstelle Offenburg hat für das Jahr 2020 die Betriebskostenab-
rechnung vorgelegt. Es werden Gesamtkosten von insgesamt 899.115 € ausgewiesen. 
Abzüglich der Elternbeiträge und sonstigen Einnahmen beträgt das Betriebskostende-
fizit 786.029 €. 
 
Die Kirchengemeinde beteiligt sich an dem Betriebskostendefizit in Form der Zuwei-
sungen aus dem kirchlichen Finanzausgleich in Höhe von 73.728 €. Der Anteil der 
politischen Gemeinde am Betriebskostendefizit beträgt 712.301 €. Dies entspricht ei-
nem prozentualen Anteil von knapp 91 % und fällt um 69.117 € höher aus als im Vor-
jahr. 
 
Die Betriebserlaubnis des Kindergarten St. Georg erstreckt sich auf eine Regelgruppe 
mit 28 Kindern, zwei Ganztages-Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit mit je 25 Kin-
dern, zwei Krippe-Gruppen mit je zehn Kindern und seit 01.11.2020 einer altersge-
mischten Gruppe mit ca. 22 Plätzen. Insgesamt stehen 120 Plätze in der Kindertages-
stätte St. Georg zur Verfügung.  
 
Das Jahr 2020 ist auch geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das 
Personal wurde in voller Höhe vorgehalten um die Notbetreuung abdecken zu können. 
Gleichzeitig ist ein Rückgang der Elternbeiträge von 135.361 € auf 112.835 € zu ver-
zeichnen. Die Inbetriebnahme der Kita-Erweiterung und verstärkte Hygienemaßnah-
men belasten zusätzlich das Betriebsergebnis. 
 
Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020 betragen für 
die Betreuung der Regelkinder 149.860 € (VJ 109.802 €), für die Betreuung von Kin-
dern unter 3 Jahren 159.070 € (VJ 167.909 €) und für die pädagogische Leitungszeit 
23.782 €.  
 
An den zusätzlichen durch die Corona-Pandemie verursachten Kosten hat unsere Ge-
meinde im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes für die Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen Zuwendungen in Höhe von 18.798,13 € erhalten. 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt von der Betriebskostenabrechnung 2020 Kenntnis.  
 
 








